Der Beratungsprozess
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Die Eltern wenden sich aus eigenem Antrieb oder nach Aufforderung durch den Lehrer an eine Beratungsstelle.


Es findet ein ausführliches anamnestisches Gespräch statt.


Die Eltern füllen ggf. einen Fragebogen aus, damit ihre Sichtweise gut erfasst wird.


Die evtl. bereits mitgebrachten schulischen Unterlagen – Proben, Zeugnisse, Aufsätze, Lehrerfragebögen, usw. – werden ausgewertet.











Falls das Kind Probleme im Schulalltag hat, wird mit Einverständnis der Eltern Kontakt zur Schule aufgenommen. Schulische Probleme lassen sich nur unter Einbeziehung der Schule lösen! 


Es finden ein Lehrergespräch und ggf. eine Unterrichtsbe-obachtung statt.


Zusammen mit dem Lehrer werden Fördermöglichkeiten entwickelt, bzw. Verhaltensmodifikationen besprochen.


Unter Umständen wird ein Therapeut hinzugezogen.


Sinnvoll ist auch ein gemeinsames Eltern-Lehrer-Berater-Gespräch.


Eltern, Kind und Lehrer haben die Möglichkeit, den Berater jederzeit wieder mit einzubeziehen oder autonom weiter zu arbeiten.








� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���





Eltern und Berater führen ein Auswertungsgespräch.


Falls das Kind keine Lern-oder Verhaltensauffälligkeiten im Schulalltag zeigt, werden mögliche Fördermaßnahmen in und außerhalb der Schule erörtert. 





Ein Intelligenztest, ggf. weitere Tests bei gleichzeitiger Testbeobachtung werden durchgeführt.
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Dr. Helga Ulbricht, Staatliche Schulberatung München
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